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Ansuchen um Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen  

Hausapotheke in 8762 Oberzeiring – Dr. Uwe Bauer 
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Bezirkshauptmannscha� Murtal 

 

BHMT-49491/2026-2                                                                                                                      16. Februar 2026  

 

Dr. Uwe Bauer, Ansuchen um Bewilligung einer ärztlichen Hausapotheke 

8762 Oberzeiring, Marktplatz 3; Kundmachung 

 

Herr Dr. Uwe Bauer, wohnha� in 8733 St. Marein-Feistritz, Am Ramberg 10, hat um Bewilligung zum 

Betrieb einer ärztlichen Hausapotheke, ab Übernahme der Praxisnachfolge des Herrn Dr. Klaus Heschl per 

1. Juli 2026, angesucht. Die Hausapotheke soll sich in der ärztlichen Betriebsstä5e in 8762 Oberzeiring, 
Marktplatz 3, befinden.  

 

Im Verfahren über die Neuerrichtung haben gemäß § 48 Abs. 2 des Apothekengesetzes RGBl. Nr. 5/1907 

i.d.F. BGBl. I Nr. 100/2024 folgende Personen Parteistellung:  

 
1. Konzessionsinhaber;  

2. bei als Personengesellscha� betriebenen öffentlichen Apotheken die Gesellscha�, vertreten durch den 

Konzessionsinhaber;  

3. Pächter;  

4. FortbetriebsberechEgte gemäß § 15 Abs. 2 ApoG;  

5. Insolvenzverwalter;  
6. behördlich bestellte verantwortliche Leiter;  

7. gemäß § 29 Abs. 3 und 4 ApoG betroffene Ärzte;  

8. Inhaber öffentlicher Apotheken (Mitbewerber);  

9. mit der Vertretung der Verlassenscha� betraute Personen.  

 
Sollte von og. Parteien der Bedarf an der Hausapotheke als nicht gegeben erachtet werden, sind 

Einsprüche gegen die Neuerrichtung binnen 6 Wochen vom Tage der Verlautbarung dieser Kundmachung 

in der „Grazer Zeitung – Amtsbla5 für Steiermark“ an gerechnet, bei der Bezirkshauptmannscha� Murtal 

persönlich zu den Amtsstunden oder schri�lich einzubringen.  

 
Die Parteistellung endet, sofern innerhalb der Einspruchsfrist keine Einwendungen erhoben werden. § 42 Abs. 

3 und 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991 i.d.g.F., gilt.   11/2026  

 

Die BezirkshaupPrau: 
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